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Die Eltern müssen außerdem bereit und in der 
Lage sein, auch künftig gemeinsam die Elcernveranc­
worrung auszuüben. Vorliegend sind zwar beide Par­
teien jeweils davon überzeuge, die Elcernverancwor­
cung wahrzunehmen, aber jeweils jede/r für sich und 
ganz offenbar, wenn man den lnhalc der übrigen 
Verfahren becrachcec, nicht gemeinschafclich. 

Es ist also hier schon vom Tatsächlichen her 
ersichclich kein Fall gegeben, der dazu angetan wäre, 
den nichczusammen lebenden Eltern gemeinsam das 
Sorgerecht zu übertragen oder zu belassen, ungeach­
tet der rechclichen Hindernisse im Bereich der nicht­
ehelichen Elternschaft. 

Daher kann auch der weitere Hilfsantrag des 
Kindesvaters, das Verfahren wegen Verfassungswid­
rigkeit von § 1705 BGB auszusetzen und dem Bun­
desverfassungsgericht vorzulegen, keinen Erfolg ha­
ben. Denn eine wie auch immer geartete Reform des 

ichcehelichenrechcs wird nicht die zwangsweise 
Aufrechcerhalcung des Sorgerechts zerstrittener El­
tern vorsehen. Die Verfassungswidrigkeit der Vor­
schrift könnte vorliegend unterstelle werden, ohne 
daß sich im Ergebnis an der Zuordnung der elterli­
chen Sorge etwas ändern würde, da das Kind seit 
seiner Geburt bei der Mutter lebe. 

Die Aussetzung von Anträgen auf Ehelicherklä­
rung wegen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit 
von § 1705 BGB erfolgte auch nur in solchen Ver­
fahren, in denen die nichcehelichen Eltern gemein­
sam die elterliche Sorge erhalten bzw. behalten woll­
ten, wie es hier nicht gewün ehe ist. 

Mitgeteilt von RAin Sonja ßriesenick, Bremen 

Erkenntnis mit Anmerkung 
Verfassungsgerichtshof (Österreich), Art. 7 
Abs. 1 B-VG, § 879 ABGB 
Nichtigkeit einer frauendiskriminieren­
den Satzungsbestimmung wegen Verlet­
zung des Gleichheitsgrundsatzes 

Leitsätze der Bearbeiterin: 
l. Für die Satzung einer Agrargemeinschaft i.S. 

des Vorarlberger Flurverfas ungsgeseczes (Vlbg. 
FIVG, LGBI. 2/1979) gelcen dieselben grundrechcli­
chen Schranken wie sonst für generelle scaacliche 
Normen. 

2. Eine Satzungsvorschrift, die zwischen Töch­
tern und Söhnen - also zwischen Frauen und Män­
nern - unterscheidet, ohne daß für diese Diskrimi­
nierung der Frauen ein sachlicher Grund erkennbar 
wäre, sind wegen Widerspruchs zum Gleichheits­
grundsatz nichtig(§ 879 ABGB). 
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3. Die Beschwerdeführerinnen wurden in ihrem 
verfassungsgeseczlich gewährleisteten Recht auf 
Gleichheit aller Staatsbürgerinnen vor dem Gesetz 
dadurch verletzt, daß sich der Vorarlberger Landes­
agrarsenat bei seinen Entscheidungen auf nichtige 
Satzungsbestimmungen berief. Die angefochtenen 
Bescheide waren daher aufzuheben. 
VfGH, Erkenntnis vom 12.12.1994, B 2083/93, B 1545/94. 

Aus den Entscheidungsgründen: 
Die Erstbeschwerdeführerin ist wohnhaft in Bürs 

und verheiratet. Ihr Vater (dessen Erbin sie ist) war 
Mitglied der Agrargemeinschaft Bürs. Ein von ihr an 
die Agrargemeinschaft gerichtetes Ansuchen um Auf­
nahme als Mitglied wurde mit der Begründung ab­
gelehnt, daß dies die Satzung der Agrargemeinschaft 
nicht zuließe; gemäß § 6 lic. b der Satzung ruhe bei 
Töchtern nach Mitgliedern während der Zeit der 
Verheiratung die Mitgliedschaft. In der Folge erwirk­
te die Er cbeschwerdeführerin den im Inscanzenzug 
ergangenen Bescheid des Vorarlberger Landesagrar­
senates, in dem dieser festscellce, daß die oben er­
wähnte Entscheidung der Agrargemeinschaft Bürs 
der geltenden Satzung der Agrargemeinschaft ent­
spreche und die Behörde an die gelcende (seinerzeit 
von der Aufsichtsbehörde rechtskräftig genehmigte) 
Satzung gebunden sei. 

Die Zweitbeschwerdeführerin ist wohnhaft in 
Feldkirch-Tisis, verheiratet und Tochter eines Mit­
gliedes der Agrargemeinschaft Tisis. Eine von ihr 
begehrte Zuerkennung eines uczungsrechces an der 
Agrargemeinschaft wurde abgelehnt. Mit dem im 
Inscanzenzug ergangenen Bescheid stellte der Vorarl­
berger Landesagrarsenat fest, daß der Einsehreiterin 
kein Nutzungsrecht an der Agrargemeinschaft Tisis 
zustehe. ach der (von der Agrarbezirksbehörde ge­
nehmigten) Satzung ruhe bei Töchtern von Mitglie­
dern während der Zeit ihrer Verheiratung die Mit­
gliedschaft (§ 6 lic. b); es bestehe !ur die Dauer des 
Ruhens der Mitgliedschaft kein Anspruch auf Teil­
nahme an der Verwaltung und Nutzung der agrarge­
meinschaftlichen Liegenschaften (§ 7). 

In den gegen die beiden erwähnten Bescheide des 
Vorarlberger Landesagrarsenates gerich cecen Be­
schwerden wird die Verletzung in verfassungsgesetz­
lich gewährleisteten Rechten behauptet und die ko­
stenpflichtige Aufhebung der angefochtenen Be­
scheide beantrage. 

Der Landesagrarsenat hat in beiden Fällen be­
scheidmäßig konstatiert, daß die von den Organen 
der Agrargemeinschaften getroffenen Entscheidun­
gen jeweils den Satzungen entsprächen. Auch der 
Verfassungsgerichtshof hat im Rahmen seiner gemäß 
Are. 144 B-VG vorzunehmenden Nachprüfung der 
bekämpften Bescheide die Satzungen heranzuziehen 
(jedenfalls deren §§ 6 lic. b). 
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Berthe Morisot, Selbstbildnis mit Tochter 

Die Satzung einer Agrargemeinschaft i.S. des Vor­
arlberger Flurverfassungsgesetzes (Vlbg. FIVG, LGBI. 
2/1979) ist keine Verordnung i.S. des Art.18 Bundes­
Verfassungsgesetz (B-VG), die in einem (allenfalls von 
Amts wegen einzuleitenden Verfahren) nach Art. 139 
Abs. 1 B-VG vom Verfassungsgerichtshof auf ihre 
Rechtmäßigkeit überprüft werden könnte (vgl. VfSlg. 
12279/1990). Die Bindung an die aufsichtsbehörd­
lich genehmigte Satzung enthebt aber weder die Ver­
walrungsbehörde noch den Verfassungsgerichtshof 
von der Aufgabe zu untersuchen, mit welchem Text 
die Satzung dem Rechtsbestand angehört und welcher 
normative Satzungsinhalt sich daraus ergibt. Für die 
Rechtsakte, die die Agrargemeinschaften konstituie­
ren, gelten dieselben grundrechtlichen Schranken wie 
sonst für generelle staatliche Normen. Dies ergibt sich 
aus der besonderen, vom Ylbg. FIVG verfügten Kon­
struktion der Organisation der Agrargemeinschaften 
und der Zuweisung öffentlicher Aufgaben an sie. 
Daher sind die dem Gleichheitsgrundsatz zuwiderlau­
fenden Satzungsbestimmungen mangels eines beson­
deren ormenkontrollverfahrens als nichtig zu be­
handeln (§ 879 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 
-ABGB). 

Im Verfahren wurde als einziges Argument zur 
Begründung der - ohne erkennbaren sachlichen 
Grund - zwischen Frauen und Männern unterschei­
denden Regelung vorgebracht, daß diese „eine un­
umgängliche Voraussetzung für die Limitierung der 
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Anzahl der Mitglieder und damit für den Weiterbe­
stand von Agrargemeinschaften oder anderen servi­
tutsbelasteten Liegenschaften" bilde. Auch wenn eine 
Reduzierung oder Verhinderung des Ansteigens der 
Mitgliederzahl der Agrargemeinschaften erforderlich 
ist, darf dieses Ziel aber nicht durch die Ausgrenzung 
allein von Frauen (also nicht auch von Männern) zu 
erreichen versucht werden; hierfür fehlt jede sachli­
che Rechtfertigung. 

Der Behörde ist in beiden Beschwerdefallen der 
Vorwurf einer unsachlichen Benachteiligung bzw. 
einer im Widerspruch mit den Rechtsvorschriften 
stehenden Bescheiderlassung vorzuwerfen, weil sie 
sich bei ihren Entscheidungen auf nichtige Satzungs­
bestimmungen berufen hat. Die angefochtenen Be­
scheide waren daher aufzuheben. 

Anmerkung: 
Dieses Erkenntnis des VfGH ist in mehrfacher 

Hinsicht bemerkenswert. Zum einen werden die Sat­
zungen der Agrargemeinschaften wegen deren beson­
derer Organisation und den ihnen zugewiesenen öf­
fentlich-rechtlichen Aufgaben denselben grundrecht­
lichen Schranken unterstellt, wie die sonstigen gene­
rellen staatlichen ormen. Der VfGH unterscheidet 
diese Satzungen explizit von den Statuten eines Ver­
eins nach dem Vereinsgesetz 1951, die im Rahmen 
der Privatauronomie die Beziehungen der Mitglieder 
untereinander und zum Verein weitgehendst beliebig 
ausgestalten können. Da die gegenständlichen Sat­
zungen jedoch keinem besonderen ormenkontroll­
verfahren unterstellt sind, behandelt der VfGH die 
dem Gleichheitsgrundsatz zuwiderlaufenden Bestim­
mungen in (analoger) Anwendung von§ 879 ABGB 
als nichtig. Der Gleichheitsgrundsatz wird hier offen­
bar als „gesetzliches Verbot" i.S. leg. cit. betrachtet. 
Erstmalig und richtungsweisend wendet hier der 
VfGH die Generalklausel des§ 879 ABGB zur Besei­
tigung geschlechtsspezifischer Benachteiligungen an. 
M.E. kann aber dennoch nicht von einer Anwendung 
der „Theorie der mittelbaren Drittwirkung" des 
Gleichheitssatzes gesprochen werden, weil der VfGH 
die Satzungen der Agrargemeinschaften offenkundig 
nicht als Privatrecht i.e.S. betrachtet, sondern diesen 
im vorliegenden Zusammenhang öffentlich-rechtli­
che Züge zuerkennt. Durch diese Kunstgriffe gelingt 
es dem VfGH aber, in den Anlaßfallen die diskrimi­
nierenden Wirkungen der Satzungsbestimmungen zu 
beseitigen. 

Die Satzungen enthalten m.E. aber noch weitere 
Diskriminierungen. Gemäß § 4 wird nämlich die 
Mitgliedschaft u.a. durch die eheliche Abstammung 
von einem männlichen Mitglied der Agrargemein­
schaft begründet. Hierin steckt nicht nur eine weitere 
gemäß Art. 7 Abs. 1 zweiter Satz B-VG ausdrücklich 
verpönte Diskriminierung des Geschlechts, sondern 
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auch eine ebenso verbotene Benachteiligung auf­
grund der - unehelichen - Geburt, die darüber hin­
aus mir dem in der österreichischen Rechtsordnung 
inzwischen verankerten Grundsatz der Gleichstel­
lung von ehelichen und unehelichen Kindern nicht 
im Einklang stehe. Diese Sarzungsregelung war aber 
für den VfGH in den gegenständlichen Verfahren 
offenkundig nicht „präjudiziell". 

Das Erkenntnis des VfGH ist insofern sehr zu 
begrüßen, als damit der Durchgriff auf eine dem 
verfassungsrechtlichen Normenkontrollsysrem bis­
her entzogene Rechrsschichr gelungen ist. In Bezug 
auf weitere diskriminierende Bestimmungen in Sat­
zungen kann die Entscheidung des VfGH daher als 
richtungsweisend angesehen werden. 

Anna Sporrer, Wien 

Beschluß mit Anmerkung 
Oberster Gerichtshof (Österreich); § 879 
ABGB; § 2 Abs. 2 GleichbG 
Nichtigkeit von Tarifvertragsklauseln 
wegen mittelbarer Diskriminierung von 
Frauen 

Leitsätze der Bearbeiterin: 
1. Die in Lohngruppensysremen enthaltenen 

Einreihungskrirerien, die für eine günstigere Einstu­
fung ausschließlich auf körperliche Leistungsfähig­
keit abstellen, fuhren aufgrund der mangelnden Aus­
gewogenheit und Verhältnismäßigkeit im Ergebnis 
zu einer Diskriminierung der Arbeit von Frauen, weil 
sie zufolge der tatsächlichen Gegebenheiten zumin­
dest überwiegend zum achreil der Frauen ausschla­
gen. Sie verstoßen gegen das Gleichbehandlungsge­
bot des§ 2 Abs. 2 GleichbG. 

2. Berriebswirrschafrliche Kostenvorteile, die sich 
aus der Beschäftigung billigerer weiblicher Arbeits­
kräfte ergeben, können schon deshalb keinen objek­
tiven Grund für die Rechtfertigung der Differenzie­
rung abgeben, weil eine solche geschlechtsspezifische 
Differenzierung eben dem Zweck des Gleichbehand­
lungsgebotes widerspricht. Wollre man nämlich le­
diglich auf die Kräfte des Arbeitsmarktes vertrauen, 
wäre eine diesbezüglich korrigierende Maßnahme 
überflüssig. 

3. Die Nichrigkeirssankrion des § 879 Abs. 1 
ABGB erfaßt auch Kollektivverträge. Da die Rege­
lungen über die Einreihungskrirerien dem§ 2 Abs. 2 
GleichbG widersprechen, sind sie reilnichrig. 

4. Den betroffenen Arbeitnehmerlnnen srehr ein 
Anspruch darauf zu, in einer das Gleichbehandlungs­
gesetz nicht verletzenden Weise eingestuft und ent­
lohnt zu werden. Überdies können sie die Nachzah-

79 

lung der (noch nicht verjährten) Entgelrdifferenz 
begehren. 
OGH, Beschluß vom 14.9.1994, 9 ObA 801/94. 

Aus der Begründung: 
Der Anrragsreller Österreichischer Gewerk­

schaftsbund für die Gewerkschaft Merall-Bergbau­
Energie ist eine kollektivvertragsfähige Körperschaft 
der Arbeitnehmerlnnen, der Antragsgegner Verband 
der Elektrizitätswerke Österreichs ist eine zur gesetz­
lichen Vertretung der Arbeirgeberlnnen berufene 
Körperschaft. Beide Parteien sind daher im Sinne des 
§ 54 Abs. 2 erster Satz Arbeitsverfassungsgesetz 
(Arb VG) als Parteien des gegenständlichen besonde­
ren Fesrsrellungsverfahrens legitimiere. Eine Überprü­
fung von Kollekrivverrrägen auf die Angemessenheit 
(Gleichwertigkeit) ihrer Einsrufungskrirerien kann 
zwar nicht in einem generellen ormprüfungsverfah­
ren erfolgen, jedoch im Einzelfall zwischen den Par­
teien des Rechrssrreirs oder im Rahmen eines (außer­
srrei rigen) besonderen Fesrsrellungsverfahrens. 

Der Kollektivvertrag für Arbeirerlnnen der Elek­
trizirärsversorgungsunternehmen lauter auszugsweise 
wie folgt: ,, II) Geltungsbereich (. .. ) 3. Persönlich: Für 
alle in den Unternehmungen beschäftigten Arbeiter und 
Arbeiterinnen einschließlich der Lehrlinge(. . .) Dienst­
gruppe IV: Hilfikräfte für schwere Tätigkeiten ( das sind 
Arbeitnehmer, die Tätigkeiten verrichten, die ohne vor­
herige Arbeitskenntnisse nach kurzer Einarbeitungszeit 
ausgeführt werden können und größere Anforderungen 
an die körperliche Leistungsfahigkeit stellen). Dienst­
gruppe V: Hilfikräfte für leichte Tätigkeiten (das sind 
Arbeitnehmer, die Tätigkeiten verrichten, die nicht un­
ter die Dienstgruppe IV fallen). " 

Die Republik Österreich hat sich gemäß Are. 69 
des Abkommens über den Europäischen Wirrschafts­
raum (EWR-Abkommen) i.V.m. Anhang XVIII Z 17 
und 18, BGB! 909/1993, unter anderem verpflichtet, 
die Richtlinien 75/ l l 7 /EWG (Loh~gleichheirsrichr­
linie) und 76/207/EWG (Gleichbehandlungsrichtli­
nie) anzuwenden und so auszulegen, daß ihre Durch­
führung und Anwendung im Einklang mir den ein­
schlägigen Entscheidungen steht, die der Gerichtshof 
der Europäischen Gemeinschaften vor dem Zeit­
punkt der Unterzeichnung des Abkommens erlassen 
hat (Are. 6). Mir dieser Verpflichtung ist auch die an 
diesem Stichtag bestehende EuGH-J udikarur zur mit­
telbaren Diskriminierung beachtlich. Nach den bis­
her vom EuGH ausgesprochenen Grundsätzen liegt 
eine mittelbare Diskriminierung im wesentlichen 
dann vor, wenn der Unterscheidung zwar ein anderes 
Kriterium als das der Geschlechtszugehörigkeit zu­
grunde liegt, die diskriminierenden Folgen der Unter­
scheidung jedoch die Angehörigen eines Geschlechts 
überwiegend nachteilig treffen. Auf die Absicht des 
Diskriminierenden kommt es dabei nicht an. 
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